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RATGEBER | GELD

Die Zahlungsfristenlösung
Wie sc/ine/i muss mau eiue jRec/muug beza/zZeu, und meic/te Drac/cmiUeZ dürfen die G/äuöiger öeim
Eiuireiöeu der Sc/iuZd anwenden? Es fcommi darauf au, was eorgäugig abgesprochen wurde.

VON ALFRED ERNST

Darf mir ein Versandhaus am
20. des Monats eine Rech-

nung mit Zahlungsfrist bis Ende

Monat schicken? Ist es zulässig,
dass ich eine Mahngebühr von
10 Franken entrichten muss, weil
ich vergessen habe, nach 30 Ta-

gen zu zahlen?» Solche Fragen
tauchen häufig auf und sorgen
unter Konsumentinnen und Kon-

sumenten für Unsicherheiten.

Zahlungsfristen sind weitge-
hend eine Abmachung zwischen
Käufer und Verkäufer. Die er-

wähnten Beispiele sind folglich
zulässig, wenn vertraglich nichts
anderes vereinbart wurde. Zwar
ist der so genannte Fahrniskauf

(alles, was nicht Immobilienkauf
ist) im Obligationenrecht geregelt.

Zur Zahlung heissts dort aber nur,
dass der Kaufpreis sofort fällig ist,

wenn die Gegenleistung ohne

Mängel erbracht wurde.

Liegt an der Kaufsache oder

Dienstleistung ein Mangel vor, so

muss dieser sofort gerügt werden.

Damit kann sich die Fälligkeit der

Zahlung verschieben. Hat etwa

jemand mit einem Handwerker

Barzahlung nach Abschluss der

Arbeiten vereinbart, kann er die

Zahlung hinauszögern, wenn die

Arbeit nicht zur Zufriedenheit
des Auftraggebers erledigt ist. Die

Rechnung ist erst zu begleichen,

wenn die Mängel behoben sind.

Wenn der Getränkelieferant
10 und der Steuerberater 30 Tage

Frist für die Bezahlung ihrer Rech-

nung einräumen, ist dies nichts

anderes als ein Entgegenkommen
über die gesetzliche «Sofortzahl-

pflicht» hinaus. Zahlungsfristen
werden dem Empfänger in der

Regel auf der Rechnung mitgeteilt
und sind damit Teil des Vertrags.

Das gilt auch fürMahngebühren,

wenn der Käufer die Möglichkeit
hatte, vor deren Einforderung da-

von Kenntnis zu erhalten. Stehen

sie im Vertrag, in den allgemeinen

Geschäftsbedingungen oder auf

der Rechnung, sind sie rechtens.

In der Schweiz haben sich je
nach Branche und Kaufgegen-
stand gewisse Usanzen eingebür-

gert. Verbreitet ist eine Zahlungs-
frist von 30 Tagen. Diese läuft

vom Fakturadatum an, unabhän-

gig vom Zustellungstag.
Kaum jemand stört sich daran,

dass Printmedien nur Nachrich-

ten liefern, wenn das Abonne-

ment vorgängig beglichen wurde.

Vorauszahlung fordern auch Ver-

Sicherungen, das Strassenver-

kehrsamt und viele Veranstalter

von Kultur- und Sportanlässen.
Gewisse Institutionen schicken

ihre Rechnungen immer früher.

Dass der Kunde aber kaum im
November die Rechnung für eine

am 1. Januar beginnende Versi-

cherung begleicht, kann niemand
übel nehmen, denn die Leistung
beginnt ja erst im neuen Jahr.

Lässt ein Schuldner die Zah-

lungsfrist ungenutzt verstreichen,

gerät er in Verzug. Der Gläubiger
wird ihn in der Regel ein- bis zwei-

Jy
FINANZ-FACHMANN

Alfred Ernst ist selbstständiger
Finanzberater und Vermögens-
Verwalter. Er gründete unter
anderem die Firma Ernst &

Zambra Allfinanz AG in Zürich.

mal mahnen und eine Nachfrist

setzen. Mahnungen dienen einer-

seits dazu, Kunden auf ihr Ver-

Säumnis aufmerksam zu machen,

aber auch, um Verzugszins for-

dem zu können. Ohne Mahnung
läuft der Verzugszins nämlich erst

ab Beginn der Betreibung. Der

gesetzliche Ansatz beträgt S Pro-

zent, doch können die Parteien

einen höheren Zins vereinbaren.

Viele glauben, betrieben wer-
den könne nur, wer zuvor ge-

mahnt wurde. Das stimmt nicht.
Jeder kann jeden jederzeit ohne

Mahnung betreiben. Ob der Glau-

biger den Schuldner gemahnt hat

oder nicht: Das Betreibungsamt
kann und rnuss die Rechtmässig-
keit der Forderung nicht prüfen.

Um ungerechtfertigten Betrei-

bungen vorzubeugen, ist miss-

bräuchliche Betreibung strafbar.

Als weitere Sicherheit gegen

ungerechtfertigte Schritte eines

Gläubigers steht dem Schuldner

WEITERE AUSKÜNFTE

das Mittel des Rechtsvorschlags

zur Verfügung. Wer eine Be-

treibung erhält - berechtigt oder

unberechtigt -, kann diese unter-
brechen, indem er dem Betrei-

bungsamt bis spätestens 10 Tage

nach Zustellung erklärt, er erhebe

Rechtsvorschlag. Das ist an keine

Formvorschrift gebunden und

muss nicht begründet werden.

Unterbleibt der RechtsVorschlag

oder bezieht er sich nur auf einen

Teil der Schuld, kann der Gläubi-

ger, dem der Entscheid des Schuld-

ners vom Betreibungsamt um-
gehend mitgeteilt worden ist, frü-
hestens 20 Tage nach Zustellung
des Zahlungsbefehls Fortsetzung
der Betreibung verlangen. Dieses

Recht steht dem Betreiber dann

ein Jahr lang zu. Ist aber Rechts-

Vorschlag erhoben worden, muss
der Gläubiger den Friedensrichter

anrufen oder von einem Gericht

beurteilen lassen, ob die Forde-

rung zu Recht besteht.

Stiftung für Konsumentenschutz, Monbijoustrasse 61, 3000
Bern 23. Hotline für telefonische Auskünfte an Gönnerinnen
und Gönner 031 3702425, für Nichtgönner 0900 900 440
(CHF 2.10 pro Minute), Dienstag und Donnerstag von 10 bis

16 Uhr, Internet www.konsumentenschutz.ch
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